
Maßnahmenkatalog 5. Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege 

 

Maßnahmen / Empfehlungen 
Nächste/r Umsetzungs-

schritt/e 

Zuständig / Ver-
antwortlich für die 

Umsetzung 
Zeitraum  Kosten Wirkungsziele 

1.  Unterstützung der Kommu-
nen bei der Bedarfsplanung 
und Erfüllung des Rechtsan-
spruchs 

 

1. Terminierung und 
Durchführung eines 
Planertreffens 
2. Besprechungen mit 
Kommunen in besonders 
schwierigen Situationen 
bzw. nach Bedarf  

Kita-Planertreffen: 
Jugendhilfeplanung 
und Fachberatung 
Kindertagesbetreu-
ung gemeinsam 
 
Beratungen zur 
Bedarfsplanung und 
Erfüllung des 
Rechtsanspruchs: 
Fachberatung Kin-
dertagesbetreuung 
und ggf. Jugendhil-
feplanung 

Jährlich 
Nächstes Treffen 
2020 
 

Umsetzung mit den 
vorhandenen perso-
nellen Ressourcen 
der Fachberatung 
Kindertagesbetreu-
ung und in der Ju-
gendhilfeplanung. 
Es fallen keine zu-
sätzlichen Kosten 
für den Landkreis 
an. 
 

- Kommunen sollen 
sich untereinander 
austauschen und 
vernetzen. Die Kon-
takte sollen allen 
Beteiligten bei der 
Suche nach Lösung 
im Kita-Bereich 
helfen. 
- Eine individuelle 
Beratung von 
Kommunen soll 
ihnen Sicherheit 
geben und gleich-
zeitig bei der Suche 
nach sinnvollen 
Lösungen unterstüt-
zen. 
- Unterstützung der 
Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 
sowie Abwenden 
des Bezugs von 
Sozialleistungen 
aufgrund von feh-
lenden Kita-Plätzen 

Anlage 1 a zu BU 2020/070 



2.  Verbesserung der Spracha-
neignung als 
Voraussetzung für eine ge-
lingende Bildungsbiografie 

1. Austausch der Fachbe-
ratungen mit dem Ge-
sundheitsamt zu speziel-
len Ergebnissen der Ein-
schulungsuntersuchung 

2. Gemeinsame Ent-
scheidung, welche weite-
ren Schritte zur Unter-
stützung der Praxis un-
ternommen werden 

3. Je nach Bedarf zusätz-
liche Fortbildungen er-
gänzend zu anderen 
Anbietern 

Fachberatung Kin-
dertagesbetreuung 
(Initiierung) 

 

2020 Teilschritte 1 und 2: 
Umsetzung mit den 
vorhandenen perso-
nellen Ressourcen 
der Fachberatung 
Kindertagesbetreu-
ung. Es fallen keine 
zusätzlichen Kosten 
für den Landkreis 
an. 
Teilschritt 3: Kosten 
für eventuelle zu-
sätzliche Fortbildun-
gen max. 500 € 
(Landkreismittel, 
eingeplant im Haus-
haltsansatz 2020 
und 2021 Fachbera-
tung Kindertagesbe-
treuung) 

- Verbesserung der 
Bildungschancen 
der Kinder, insbe-
sondere derer mit 
Sprachdefiziten 
- Alltagsintegrierten 
Spracherwerb un-
terstützen und vo-
rantreiben 
- Guter Schulab-
schluss bedingt 
guten Job und we-
niger Abhängigkeit 
von Sozialleistun-
gen. 

3.  Runder Tisch: Kita-
Fachpersonal  

 

1. Vorbereitungsgruppe 
für den Runden Tisch 

2. Durchführung des 
Runden Tisches (The-
menschwerpunkte 

3. Weitergehende Schrit-
te einleiten 

Beteiligte (Umsetzung): 
Fachschulen des Land-
kreises und Hochschulen 
für Frühpädagogik an-
grenzender Landkreise, 
Arbeitsagentur, Job-
Center (je nach Bedarf 
und Notwendigkeit) u.a. 

Initiierung/Planung: 
Fachberatung Kin-
dertagesbetreuung 
des Landkreises  

Je nach weiteren 
Handlungsschritten 
die jeweils am bes-
ten geeignete Insti-
tution/ Institutionen. 

 

1. Herbst 2019 
 
 
2. Anfang 2020 
 
 
 
3. Jahr 2020 und da-
rauf folgende Jahre 
mit den Folgethemen 
 

Umsetzung mit den 
vorhandenen perso-
nellen Ressourcen 
der Fachberatung 
Kindertagesbetreu-
ung. Es fallen keine 
zusätzlichen Kosten 
für den Landkreis 
an.  

 

- Nutzen der Mög-
lichkeit und Chan-
cen für eine durch-
dachte und innova-
tive Fachkräftege-
winnung bzw.  
-sicherung zur Ab-
wendung des sich 
immer stärker ab-
zeichnenden Fach-
kräftemangels 
- Passgenauere 
Abstimmung der 
Ausbildungstheorie 
auf die Praxis 



relevante Institutionen 

4.  Qualitätssicherung:  
 
Regelmäßige Überprüfung 
und Anpassung der Stellen-
anteile 

Überarbeitung der För-
derrichtlinien 
 
Beschlussantrag Ju-
gendhilfeausschuss 
Haushalt 2020 

Kreisjugendamt, 
Tagesmütter Göp-
pingen e.V.  

2020-2022 Im Rahmen der 
Haushaltsplanungen 
für die jeweiligen 
Jahre und in Ab-
hängigkeit der Fall-
zahlentwicklungen 
erfolgt eine Abstim-
mung der Land-
kreisverwaltung mit 
dem Tagesmütter 
Göppingen e.V. 
über Personalbedar-
fe. 
 

Sicherstellung des 
Rechtsanspruchs 
 
Sicherstellung des 
Fachberaterschlüs-
sel von mindestens 
1:115 

5.  Gute-KiTa-Gesetz/Pakt für 
gute Bildung und Betreuung: 
Weiterentwicklung der Quali-
fizierung 

Umsetzung des neuen Quali-
fizierungskonzept mit Grund-
lage QHB (Kompetenzorien-
tierte Qualifizierungshand-
buch Kindertagespflege) von 
160 UE auf 300 UE 

Entwicklung Qualifizie-
rungskonzept für den 
Landkreis Göppingen 

Bildung einer Arbeits-
gruppe „Qualifizierung 
2021“ 

 

Tagesmütter Göp-
pingen e.V. in Ko-
operation mit dem 
Kreisjugendamt 

2020-2021: Überbrü-
ckungszeit 
2021: Umsetzung 
QHB 
Finanzierung aus 
Drittmittel (Gute-KiTa-
Gesetz) bis 2022 
Ab 2022: Eigenmittel 
Landkreis? 

Teilweise Bundes-

mittel aus dem Gu-

te-KiTa-Gesetz (be-

fristet bis 2022) und 

Landesmittel aus 

der neuen Verwal-

tungsvorschrift Kin-

dertagespflege. 

Die Höhe der zu-
sätzlichen Kosten 
für den Landkreis ist 
noch nicht abseh-
bar.  

Das neue QHB 
(300) richtet die 
Grundqualifizierung 
(160) konsequent 
daran aus, ange-
hende Tagespfle-
gepersonen kompe-
tenzorientiert zu 
qualifizieren. Ziel ist 
es, die nötigen 
Handlungskompe-
tenzen zu erwerben 
um den komplexen 
pädagogischen, 
organisatorischen 
und rechtlichen 
Anforderungen ge-
wachsen zu sein.  



6.  Inklusion:  

Eine Kindertagespflege für 
alle 

Gründung einer Arbeits-
gruppe „Eine Kinderta-
gespflege für alle“ 

Erarbeitung einer Kon-
zeption Inklusive Tages-
pflegestelle „Eine Kinder-
tagespflege für alle“ 

Kreisjugendamt 
(Sozialer Dienst, 
Inklusionsfachdienst 
und weitere Fach-
bereiche) in Koope-
ration mit dem Ta-
gesmütter Göppin-
gen e.V.  

2020: Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe+ 
Erarbeitung einer 
Konzeption 
2021: Jugendhil-
feausschuss/ Finan-
zierung 
2022: Umsetzung  
2023: Evaluation 

Gründung der Ar-
beitsgruppe und die 
Erstellung der Kon-
zeption erfolgen im 
Rahmen der vor-
handenen personel-
len Ressourcen der 
Fachberatung Kin-
dertagesbetreuung. 
Für diesen Teil-
schritt fallen keine 
zusätzlichen Kosten 
für den Landkreis 
an. 
Ob mögliche Kosten 
bei der Umsetzung 
des Konzepts für 
den Landkreis ent-
stehen werden, ist 
noch nicht abseh-
bar. 

Die Zahl der Kinder 
mit einer Behinde-
rung steigt, Eltern 
von Kindern mit 
Behinderungen sind 
zunehmend berufs-
tätig und haben 
ebenfalls einen 
Rechtsanspruch auf 
Betreuung 

7.  Abgrenzung Kindertages-

pflege nach §23 und Kinder-

tagespflege als Hilfen zur 

Erziehung nach §32 SGB VIII 

 

Gründung einer Arbeits-
gruppe  

Bearbeitung einer bereits 
vom Tagesmütter Göp-
pingen e.V. bereit gestell-
ten Konzeption 

Tagesmütter Göp-
pingen e.V. in Ko-
operation mit dem  
Kreisjugendamt 
(Sozialer Dienst, 
weitere Fachberei-
che ) 

2020: Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe + 
Weiterentwicklung 
des bereits vorläufig 
entworfenen Konzep-
tes 
2021: Jugendhil-
feausschuss/ Finan-
zierung 
2022: Umsetzung 
2023: Evaluation 

Gründung der Ar-
beitsgruppe und die 
Weiterentwicklung 
der Konzeption er-
folgen im Rahmen 
der vorhandenen 
personellen Res-
sourcen der Fach-
beratung Kinderta-
gesbetreuung. Für 
diesen Teilschritt 
fallen keine zusätzli-
chen Kosten für den 
Landkreis an. 
Ob mögliche Kosten 
bei der Umsetzung 
des Konzepts für 
den Landkreis ent-

 



 

stehen werden, ist 
noch nicht abseh-
bar. 

8.  Kindertagespflege in ande-
ren geeigneten Räumlichkei-
ten  

Erweiterung und Planung 
neuer GTP 

Einbezug in die kommu-
nale Bedarfsplanung 

Tagesmütter Göp-
pingen e.V.  

2020 Umsetzung mit den 
vorhandenen perso-
nellen Ressourcen 
der Fachberatung 
Kindertagesbetreu-
ung. Es fallen keine 
zusätzlichen Kosten 
für den Landkreis 
an.  
 

Sicherstellung des 
Rechtsanspruchs  
 


